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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1955

Norm

ABGB §579

Rechtssatz

Da im Gesetz nicht vorgeschrieben ist, mit welchen Worten der Testator die Erklärung nach § 579 ABGB abzugeben

hat, kann nur verlangt werden, daß aus ihnen entnommen werden kann, daß der Testator in dem ihm vorliegenden

Schriftstück seinen letzten Willen erblickt, ohne daß dessen Inhalt den Zeugen auch zur Kenntnis gebracht werden

müßte.

Entscheidungstexte
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10 Ob 507/96

Entscheidungstext OGH 27.02.1996 10 Ob 507/96
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Auch; Bem: Siehe RS0128630 mit ausführlicher Darstellung von Lehre und Rechtsprechung. (T1); Veröff: SZ

2012/123
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